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H1N1-Pandemieversorgung Nordrhein-Westfalen 
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Gefrees, 27. Oktober 2009 

H1N1-Pandemieversorgung Nordrhein-Westfalen 

Sehr geehrte PHARMASOFT-Anwenderin,  
sehr geehrter PHARMASOFT-Anwender,  
 

das Land Nordrhein-Westfalen hat mit den Apothekerverbänden Nordrhein und Westfalen-Lippe 
eine Vereinbarung zur Versorgung mit Pandemie-Impfstoffen getroffen. Für die Abrechnung sind 
folgende Sonder-Pharmazentralnummern (Sonder-PZN) zu berücksichtigen: 

Sonder-PZN Name Beschreibung Bruttopreis  

2567171 H1N1 Impfstoff NRW Einzel-Impfdosis (eine Durchstech-
flasche enthält 10 Dosen) 

0,70 Euro 

2567188 Handlingspauschale NRW Handlingspauschale  7,50 Euro 

 
Wir haben den oben genannten Impfstoff und das Impfzubehör für Sie als eigene Artikel im 
Artikelstamm angelegt und mit der entsprechenden SonderPZN verknüpft. 
Die Artikel wurden unter den Namen „H1N1 IMPFSTOFF NRW“ und „HANDLINGSPAUSCHALE 
NRW“ angelegt und mit der jeweils nächsten freien PZN aus dem 8er Nummerkreis angelegt. 

Beachten Sie bitte, dass dieser Artikel nicht von ABDATA geliefert wird und die weitere Pflege, z.B. 
Änderung des Preises, bei Ihnen liegt. 
 

Berücksichtigen Sie beim Bearbeiten entsprechender Verordnungen im Kassenprogramm die 
folgenden Punkte: 

� Achten Sie darauf, dass das Rezept als Pandemieversorgungs-Verordnung 
gekennzeichnet ist, und dass der Arzt beim Impfstoff den Faktor 10 oder ein Vielfaches 
davon angegeben hat. Andernfalls sollten Sie Rücksprache mit dem Arzt halten.  

� Beim Bearbeiten des Rezepts müssen Sie immer beide Sonder-PZN eingeben, die für die 
Impfdosis und für die Handlingspauschale. 

� Da die kleinste Abgabeeinheit eine Durchstechflasche mit 10 Dosen ist, geben Sie bei der 
Sonder-PZN für die Impfdosis pro abgegebener Durchstechflasche den Faktor 10 ein, 
also Abgabemenge = 10, oder ein Vielfaches. 

� Sie müssen immer auch die zweite Sonder-PZN eingeben, für die Handlingspauschale. 
Hierfür gilt pro Rezept der Faktor 1, unabhängig vom Faktor für die Impfdosis. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihre VSA ApothekenSysteme GmbH 


